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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1958

Norm

ABGB §276 IIc

VerwalterG 1952 allg

Rechtssatz

Wurde für das österreichische Vermögen einer ehemaligen sudetendeutschen Genossenschaft ein ö entlicher

Verwalter bestellt, ist daneben für die Bestellung eines Abwesenheitskurators für die Vertretung der Genossenschaft in

dieses Vermögen betre enden Passivprozesses (nicht Rückstellungsverfahren) und die Verwaltung dieses Vermögens

kein Raum.
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